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ECE strebt im Einkaufszentrum G3 Shopping
Resort Gerasdorf bei Wien eine Verjüngung
des Publikums an. Geplant sind eine rund
5.000 qm große Indoor Sport Retail Area und
eine 3.000 qmgroßeOutdoor Sports Area.Die
Bauarbeiten beginnen im Februar, der ECE
Progressive Income Growth Fund investiert
12 Mio. Euro. Zum Programm gehören eine
künstliche Strecke (Pumptrack) für Mountain-
bikes, Skateboards und Scooter, eine Kletter-
wand, Fahrrad-Teststrecken und ein Motorik-
und Spielebereich für Kinder. Als Handels-
mieter wurden u.a. Snipes und Moreboards
gewonnen. Außerdem gibt es eine von ECE
initiierte Fläche, auf der Fachhändler und
Hersteller der Branchen Sport und Outdoor
ihre Produkte ohne Personal- und Einrich-
tungsaufwand präsentieren können (Retail-
as-a-Service). Christoph von Schwanenflug

ECE installiert im G3
Retail-as-a-Service

schale Kürzung der Miete um 50% entschie-
den. Mit dieser Entscheidung arbeiten wir
natürlich auch.

IZ: Wie viele Corona-Verfahren sind bei
Ihnen noch anhängig?
Schultz: Vier bis fünf. In einem Verfahren
geht es um mehrere Millionen Euro. Meist
gab es aber Vergleiche.

IZ: Wie sahen die aus?
Schultz: Pi mal Daumen gab es für fünf
Monate Vollschließung in der zweiten Lock-
down-Phase eine Reduzierung der Nettokalt-
miete ummonatlich 50%. Für alle Lockdown-
Phasen haben wir auch acht Monate durch-
gekriegt. Zum Schluss wurde es, wegen der
staatlichen Hilfen, aber schwieriger. Unter
drei Monate sind wir aber in der Regel nicht
gegangen.

IZ: Normalerweise vertritt Ihre Kanzlei eher
Vermieter. Bei Corona war es umgekehrt.
Worauf führen Sie das zurück?
Schultz: Ichweiß es nicht, aber es stimmt.Wir
haben Einzelhändler und Gastronomen ver-
treten, Hotels, Ärzte und sogar ein Museum.

Immobilien Zeitung: Spielt die Corona-Krise
in Ihrer Arbeit noch eine Rolle?
Michael Schultz: Ja, auch wenn sie in der täg-
lichen Arbeit zurücktritt. Es gibt nach wie vor
Ladenvermieter in prominenter Lage, die
überhaupt nicht entgegenkommend sind.
Ihre Position ist zuletzt auch tendenziell
gestärkt worden. Laut einer aktuellen Ent-
scheidung des Bundesgerichtshofs (BGH)
vom November 2022 (BGH XII ZR 96/21)
muss der Mieter seinen wirtschaftlichen
Schaden durch eine coronabedingte Laden-
schließung inzwischen nämlich sehr genau
nachweisen. Die binomische Formel, auf die
alle gehofft hatten, hat der BGH aber leider
nicht mitgeliefert.

IZ: Inwiefern entscheidet sich das aktuelle
BGH-Urteil von dem vom Januar 2022 (BGH
XII ZR 8/21)?
Schultz: Die erste BGH-Entscheidung stellte
noch stark auf die Frage Umsatzverlust ab.
Nun aber muss der Mieter nicht nur seinen
Umsatzverlust darlegen, ermuss auch zeigen,
welche staatlichen Hilfen er bekommen hat.
Auch die Frage, welche staatlichen Hilfen er
hätte bekommen können, aber vielleicht

nicht beantragt hat, spielt eine Rolle. Und
wenn ein Friseur nach dem Lockdownwegen
Nachholeffekten plötzlich den doppelten
Umsatz gemacht hat, darfmannatürlich auch
das nicht verschweigen. Alles in allem ist es
eine enorme Rechnerei, an der ich nachts oft
stundenlang sitze. Zum Glück war ich in der
Schule gut in Mathe.

IZ: Es gibt aber doch nach wie vor Gerichte,
die eine pauschaleMietreduzierungwährend
des Lockdowns für angebracht halten.
Schultz: Richtig. Das OLG Düsseldorf hat
jüngst (10 U 192/21) bei einer coronabeding-
ten Schließung eines Hotels auf eine pau-

IZ: ImMoment wird heiß überMieterhöhung
infolge von Indexierungen diskutiert. Ist das
Themaauch schon in IhrerKanzlei angekom-
men?
Schultz:Oh ja! Das ist sehr aktuell. Hier muss
man unterscheiden, ob es um laufende Miet-
verträge geht oder umneue.Wenn einMieter
zu uns kommt und sich gegen eineMieterhö-
hungwehrenwill, lassenwir uns die einschlä-
gige Mietvertragsklausel schicken und das
Erhöhungsschreiben. Die Erfahrung zeigt,
dass mit einer Wahrscheinlichkeit von 80%
die Erhöhung richtig ist. Anders verhält sich
die Sache bei Mietverträgen mit einer Lauf-
zeit von unter zehn Jahren. Da sind Automa-
tik-Klauseln häufig nicht zulässig, weil der
Vermieter „Billigkeitserwägungen“ einbezie-
hen muss. Wenn Mietverträge solche Leis-
tungsvorbehaltsklauseln enthalten, kann ich
den Mandanten zu 80% helfen, gegen eine
Mieterhöhung vorzugehen.

IZ: Wie sieht es bei neuen Verträgen aus?
Schultz: Prominente Mieter, z.B. große
Lebensmittelketten, schließenmeistMietver-
träge, bei denen die Indexklauseln eine Kap-
pung bei 80% oder sogar darunter vorsehen.
Ein häufiger Kompromiss ist derzeit, dass bis
zu einer Inflation von 5% die Indexierung zu
100% greift und bei über 5% Inflation die
Erhöhung gekappt wird. Darauf lassen sich
unserer Erfahrung nach auch Vermieter ein.

IZ: Ein Fehler, den Vermieter häufig machen,
ist, dass sie bei einem befristeten Entgegen-
kommen gegenüber dem Mieter die Schrift-
form vergessen. Was hat es damit auf sich?
Schultz: Der BGH ist sehr streng, wenn die
mündlich oder durch bloßen Schriftwechsel
getroffenen Absprachen von den in den Ver-
tragsurkunden vereinbarten Miethöhen
abweichen. Sofern die Abweichungen länger
als ein Jahr dauern, führen schon geringeDif-
ferenzen zumSchriftformverstoß. Das hat zur
Folge, dass der Vertrag vorzeitig gekündigt
werden kann. Der Vermieter kann entweder
nur im Rahmen einer formgerechten Nach-
tragsvereinbarung entgegenkommen oder
nur für einige Monate und muss dann klar-
stellen, dass die Miete für die Zeit danach so
berechnet wird, als hätte es das Entgegen-
kommen nicht gegeben.

IZ: Herr Schultz, wir danken Ihnen für das
Gespräch.
Das Interview führte Christoph von Schwa-
nenflug.

Kaum ist Corona halbwegs abgehakt, haben Mieter und Vermieter ein neues
Thema: Mieterhöhungen aufgrund von Inflationsschutzklauseln. Im Interview
erklärt Rechtsanwalt Michael Schultz von Müller Radack Schultz, wann eine
Erhöhung zu Recht verlangt werden kann.

Corona war gestern, jetzt geht es um
den Index: Einkaufsstraße in
Mannheim im zweiten Lockdown im
Februar 2021. Quelle: Immobilien Zeitung,
Urheber: Christoph von Schwanenflug

„Die Mieterhöhung ist
zu 80% richtig“

„In den meisten
Verfahren zu Corona

gab es Vergleiche.“

Michael Schultz
Urheber: David Sonntag

A ls Reserved ab 2014 erste Läden in
Deutschland eröffnete, waren die Ia-

Lagen noch ziemlich teuer. Das Schutz-
schirmverfahren 2020 nutzte die Modekette
dazu, die Kosten seines Filialnetzes zu sen-
ken. Schließungen gab es damals nicht. Die
folgten erst 2021 (Berlin) und 2022 (Mön-
chengladbach). Nun meldet sich die zum
LPP-Konzern gehörende Marke zurück. Im
September wird Reserved das Geschäft des
insolventen Schuhfilialisten Görtz im Kö-

Bogen II übernehmen: 2.200 qm auf drei
Etagen. Vermieter ist die Aachener Grund-
vermögen. Für Reserved ist es der lang
ersehnte erste Laden in Düsseldorf. Görtz
hatte erst vor eineinhalb Jahren eröffnet.

„Trotz der Freude über diesen großartigen
neuen Standort fühlen wir doch auch mit
Görtz“, versichert Martin Kanngiesser,
Geschäftsführer von LPP Deutschland. Ob
der weiße Fleck in Berlin bald wieder
geschlossenwird, lässt der Deutschland-Chef
auf Anfrage der Immobilien Zeitung derweil
offen. „Wir suchen nichtmit Hochdruck, aber
wenn sich eine gute Gelegenheit bietet,
werden wir auch einen Standort in Berlin
prüfen.“ Christoph von Schwanenflug

Nach Schließungen in Berlin und
Mönchengladbach eröffnet
Reserved demnächst im
Kö-Bogen II Düsseldorf.

Reserved-Laden in Essen. Quelle:
Immobilien Zeitung, Urheber: Ulrich Schüppler.

Reserved justiert nach

Nach der Eröffnung in Goch (Nordrhein-
Westfalen) und im Forum Duisburg

(beides 2022) stehen beim Modekaufhaus
Sinn in diesem Jahr wieder zwei Ladentaufen
an. Im März geht der Mittelständler mit der-
zeit 33 Filialen in Hildesheim (2.700 qm) an
den Start, im Herbst folgt Norderstedt (3.600
qm). 2024 soll dann eine Filiale im Projekt
Monheim Mitte (3.100 qm) eröffnen, der
neuen Innenstadt von Monheim (siehe „320
Mio. Euro für eine neue Innenstadt“, IZ 4/22).
Sinn, das 2020 ein Insolvenzverfahren durch-

lief, erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021/22
einen Umsatz von 237 Mio. Euro und erzielte
dabei eigenen Angaben zufolge ein „deutlich
positives Betriebsergebnis“. Die Zahlen sind
noch nicht im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Sinn gehört zu den Unternehmen, die die
Chancen nutzen wollen, die sich in der Post-
Corona-Zeit für stationäre Modehändler bie-
ten. „Wir verfolgen eine Expansionsstrategie,
bei der wir jährlich mit drei bis fünf neuen
Modehäusern expandieren und darüber
hinaus auch an bestehenden Standorten Ver-

kaufsflächen optimieren“, sagt COO Thomas
Wanke.Der Blick gehe dabei überNordrhein-
Westfalen und Niedersachsen hinaus. „Auch
Baden-Württemberg und die östlichen Bun-
desländer sind für uns relevant, genauso wie
grenznahe Standorte.“ Gesucht würden
Geschäfte mit 2.500 qm bis 4.000 qm Ver-
kaufsfläche in „mittelgroßen kaufkraftstarken
Städten ab 70.000 Einwohner“ oder imSpeck-
gürtel größerer Städte.

In Kassel gibt Sinn derzeit ein 6.500 qm
großes Modekaufhaus am Friedrichsplatz
auf, weil der Mietvertrag ausläuft, und zieht
in die Königs-Galerie. Die ersten 800 qm
wurden bereits eröffnet. Auch auf aufgege-
bene Standorte des Warenhauses Galeria
wirft Sinn ein Auge. „Viel spannender sind
aber gut etablierte, inhaber- bzw. familien-
geführte Modehandelshäuser, die vor einem
Generationenwechsel stehen bzw. nach einer
Nachfolgelösung suchen“, meint Wanke.
Einige solcher Häuser habe man bereits in
das Filialnetz integriert. Sinn sieht seine
Stärke neben dem Sortiment vor allem in der
Beratung. Christoph von Schwanenflug

Sinn sucht Modehändler, die in
Rente gehen wollen
Das Modekaufhaus Sinn optimiert sein Filialnetz, ist aber auch auf
Expansionskurs. Für dieses und nächstes Jahr sind Eröffnungen in Hildesheim,
Norderstedt und Monheim geplant.

Sinn-Filiale in Lüdenscheid.
Urheber: Alexander Gutinger

DieMaklerfirma BNP Paribas Real Estate
(BNPPRE) registrierte in den 64 regel-

mäßig von ihr ausgewerteten Städten 2022
einen Vermietungsumsatz bei Läden in
Innenstadtlagen von rund 400.000 qm. Das
liegt noch nahe dem Niveau der Jahre 2020
(420.000 qm) und 2021 (470.000 qm). Ergeb-
nisse von 600.000 qm wie in der Vor-Corona-
Zeit (2018/2019) oder gar 1Mio. qmwie in der
letztenHochphaseder stationärenExpansion
von Einzelhändlern seien dagegen „in weite
Ferne gerückt“. Dies liege u.a. daran, dass
keine großen Einkaufszentren mehr gebaut
würden. Allein 2014 und 2015 seien mit der
Mall of Berlin, demMilaneo in Stuttgart, dem
Forum Hanau, dem Palais Vest in Reckling-
hausen, dem Minto in Mönchengladbach
unddemAquis Plaza in Aachenmehrere große
Innenstadt-Center an den Markt gekommen.

Hinzu komme, dass einst expansionsfreu-
dige vertikale internationaleModefirmen wie
H&M oder der Inditex-Konzern (Zara u.a.)
ihre stationäre Vertriebsstrategie verändert
hätten. Bei den zwei Konzernen gehe es heute
nicht mehr um viele Läden, sondern eher um
„wenige, aber dafür große und moderne
Flagship-Stores zur Markenrepräsentation
und als Knotenpunkt für Multichannel-Akti-
vitäten“. Über diesen Trend hat die Immo-
bilien Zeitung am Beispiel Zara bereits be-
richtet (siehe „Zara braucht weniger Läden,
abermehr Fläche“, IZ 14/22).Dagegenhätten
die Passantenfrequenzen in den Innenstäd-
ten 2022 fast wieder das Niveau von 2019
erreicht. Christoph von Schwanenflug

Viel weniger
Ladenfläche
Die Vermietungsumsätze mit
innerstädtischen Ladenflächen
in deutschen Innenstädten lagen
2020 rund 200.000 qm unter dem
Vor-Corona-Niveau.


